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Ausnahmezustand in den ersten 
Jahren der Weimarer Republik (Ir 

Es hieße Eulen nac.1. Athen tragen, verwiese man die Leser dieser Zeitschrift auf 
den Anteil, den die politische Justiz der Weimarer Republik an der Durchset
zung des Nationalsozialismus gehabt hat. Besonders das bekannte Buch von 
Heinrich Hannover und Elisabeth Hannover-Drück! hat hier bahnbrechend ge
wirkt. Zu diesem Buch ist freilich anzumerken, daß es ein, erster Entwurf ist, der 
in manchen Punkten zu vertiefen und zu k'orrigieren wäre, und daß es auf weite 
Strecken nur das wiederholt, was schon ein kritischer Zeitgenosse, Emil Julius 
Gumbel, ermitteltel, daß es also hinter dem heute möglichen Stand der For
schung zurückbleibt. Zum Beispiel scheint neben der zentralen Feststellung, daß 
die Justiz des Kaiserreichs 1918 ohne nennenswerte Veränderungen bestehen 
blieb und daher in den folgenden Jahren in gefährlicher Diskrepanz zur parla
mentarischen Demokratie auf der Ebene der Legislative stand, die Tatsache zu 
wenig Berücksichtigung zu finden, daß die parlamentarisch zustandegekommene 
Regierung schon in den ersten Jahren der Republik, als sie noch von der SPD 
geführt wurde, eben diese Justiz bewußt als Repressionsinsuument gegen die 
Arbeiterschaft eingesetzt hat. Im folgenden soll versucht werden, einige Teilas
pekte dieser Frage deutlich zu machen, wobei zugleich gezeigt werden soll, was 
ein Studium der heute erreichbaren Primärquellen erbringen könnte. 

I. Die SPD-Reichsregierung trifft Notstandsvorsorge 

Am 13. März 1920 marschierte die Eiitetruppe der deutschen Konterrevolution, 
die Marinebrigade Ehrhardt, in Berlin ein, um die parlamentarische Koalitions
regierung von SPD und bürgerlicher Miete zu stürzen. Revision der Ergebnisse 
der Revolution von 1918 - das war das Ziel der Staatsstreichier, am klarsten von 
ihrem führenden Kopf, dem ostpreußischen Generallandschaftsdirektor Kapp, 
formuliert. Am selben Tag erließ in Kassel Generalleutnant v. Stolrzmann, 
Kommandeur der Reichswehrbrigade lImit Befehlsbereich von Frankfurtl Main 
bis Westthüringen, eine Verordnung (RGBl. 1920 I S. 470): 

Darin wurde die Strafandrohung des Strafgesetzbumes für Brandstiftung, Explosion, 
überschwemmung, Beschädigung von Eisenbahnanlagen und für bewaffneten Aufruhr 
und Zusammenrottung auf Todesstrafe erhöht. Für Zuwiderhandlungen gegell die öf-

I Dor ... orliegende Aufsatz ist Wolfgang Abendroth gewidmot. Er ist d~ s. Kapit<! eiaer Dis
s<nation über Probleme der Abwehrbewegung gegen den Kapp-Puc.sch, die soeben dem Fachbe
reich Gesellschanswissens6aflen der Universität ~1arburg vorgelegen hat. Die Dillertation soll 
Ende des Jahres als abs6ließender Teil der zweibändigen Untersuchung .Märzrevolutioa im 
Ruhrgebietc veröftentli6t werden (der I. Band ers6ien 1970 im März-Verlag). 

% Politiso,e Justiz 1918-1933, Frankfurt 1966 (Fischer Bü6erei, Bd. 770). 
3 Vier Johre politischer Mord, Berlia '92:; Verräter verfallen der Ferne, Berlia 1929. 
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fentliche Ordnung wurden außerdem Kriessserichre eingc~ichter, deren Vorsirzender 
und zwei BeisitZer '·om Kommandeur ernJ.nnr wurden und die nJ.ch einem J.bgekürzten 

Verbhren unrer Aussmlt:ß von Rechrsmitteln urteilen .• Die Todesstrafe wIrd durch 
Ersmießen vollstreckt. Die Vollstreckung ist erst zulässig, wenn meine Entscheidung 
ergJ.ngen iste. Für bewaffneren Aufruhr und LJ.nJfriedensbruch wurden StJ.ndgerichre 

unter dem Vorsirz eines .Offiziers der Truppe. voq;esehen .• Dem AngekbSten ist ein 
Beistand zu bestellen. Das StJ.ndgericht hJ.t innerhalb von 14 Stunde;"! nJ.d1 der Ergrei

fung des Angekbgtcn zu enrsdleiden. Das Urteil bnn nur auf TodessrrJ.fe lauten. Es 
unterlie~r keinem Redmbehelf. Es bedlrf meiner Besürigung und wird nJ.cn meiner 
Bcsütigung durch Ersmießen vollstreckte . Bei Fehlen der VorJ.ussetzungen der Todes

strJ.fe sollte die Same an die :lußaordenrlichen Kriegs- oder die ordentlichen Gerichte 

abgeöeoen werden. 

Die Verordnung bg seit viden Wochen vor, ausgearbeitet von der pJ.rbmc:1ta
rischen Regierung, die jetzt um ihre Existenz kämpfte. Am :!6. Juni 1919 hatte 
sich die Reichsregierung erstmals mit dem Tatbestand beschäftigt, daß mit der 
demnächst zu erwartenden Verabschiedung der Verfassung der sog. ,.Ausnahme
zustande juristisch neu geregelt ",·erden müsse. Bisher v.'ar in. der Kra Noske -
wie übrigens auch während des ganzeR Krieges - mit dem preußisc.l,en Gesetz 
über den Belagerungszustand von 1 S 5 I regiert worden. Künftig muß~en Aus
nahmeverordnungen aufgrund des späteren Artikels 48 der neuen Verfassung er
lassen werden. Das Kabinett beauftragte das Inne:1ministerium damit, zu diesem 
Verfassungsartikel ein Ausführungsgesetz vorzubereiten, das nach Verabschie
dung der Verfassung im Parlament eingebracht werden sollte.· 
Laut dem EntwUrf vom 6. Juli wurden die zentralen Grundrechte aufgehoben, 
die vollziehende Gewalt auf den Reichswehrminister übertragen - mit d~r Be
fugnis, sie an die Militräbeiehlshaber zu delegieren - , Zuwiderhandlungen gegC:1 
deren Anordnungen mit SIrale belegt und die Bildung, Besetzung, Zuständigkeit 
und das Verfahren sog. ,.außerordentlicher Volksgerichte~ geregeits. 
Mit diesem Entwurf befaßte sich die Regierung am :'2. Juli und kam zu folgen
dem Beschluß: ,.Die außerordentlichen Geridue solle:1 mit Berufsrichtern besetzt 
werden. Daneben sollen Standgerichte für besondere Tatbestände (Betreffen mit 
der Waffe in der Hand, Betrerren bei Plünderung und dergleichen) vorgesehen 
werde:1. Die Standgericnte sollen auf Todesstrafe erkennen können«; Todesur
teile müssen durch den Militärbefehlshaber bestätigt werden. »Falls das S~and
gerich~ eine Frciheitsstrare für angemessen häit, soll es den Fall zur Feststellung 
des Tatbestandes an die außerordentlichen Gerichte yerweisen«.4 
Eine entsprechende verscnärf1:e N edassung, ausgea:Sei tet vom J t:stizminis~e
rium, datiert yom I I. August, demselben Tag, an dem Reichspräsident Ebert die 
vom Parlament ..... eraSs6iedete Ver:assung unterzeichnete. 7 Gegen die Verschär
fungen äußerte Reichspr:isident Eben Bedenken, die jedoch bis zum 5. September 
ausgeräumt werde:1 konnten. 8 üb dieser Einspruch materiell etwas bewirkt hat, 
geht aus den Akten der Reic:hskanzlei, nach denen hier referiert wird, nicht her
vor, doch kann nach dem Text späterer Fassungen vermutet werden, daß gewisse 
Straherschäriungen entremt wurden. Am 10. September beschioß das K:lbinett, 
den Entwurf weder bekJ.nntzugeben noch ihn den Landesregierungen mitzutei
le:1, da smarfe öne:1tliche Angriffe zu befürchten seien.~ Die Geheimhaltung 

, Buncienr6iv Koble"z (im fol~enden: BA): R 41 I/:693, BI. IlO. 

~ BA: R ~J 11 :695, BI. [lI-l:f. 
I BI. IJI. I", Text heißt es, oiIenbu irrtümlich: .an die ordendi6en Gerichte verweise" •. 
7 BI. IJ7. 

8 BI. If' f. 
• BI. If9. 
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auch vor den Landesregierungen versteht man, wenn man weiß, daß z. B. im 
thüringischen Kleinstaat Gotha eine USPD-Regierung bestand. Mit diesem Ka
binettbeschluß wurde die ursprüngliche Absicht, den Entwurf als Ausführungs
gesetz zu Art. 48 WV im Parlament einzubringen, fallengelassen: der Entwurf 
wurde zur Schubladenverordnung. 
Spätestens Anfang 1920 wurde die Verordnung zweigeteilt, und zwar in eine 
Verordnung für den »einfachen. und eine für den »verschärften. Ausnahmezu
stand. Die erstere enthielt die Bestimmungen über Aufhebung der Grundrechte, 
übergang der Exekutive auf das Militär, Gefängnis- oder Geldstrafe bei Zu
widerhandlungen. Die letztere enthielt die Strafverschärfung von lebensläng
lichem Zuchthaus in Todesstrafe für bestimmte Tatbestände und die Bestim
mungen über außerordentliche Gerichte und Standgerichte. Sie entsprach im gro
ßen und ganzen der Verordnung v. Stoltzmanns1o• Jedoch wurde zur Voraus
setzung der Vollstreckung einer Todesstrafe, daß der Reichspräsident nicht von 
seinem Begnadigungsrecht Gebrauch machte. 

ll. Das Militär setzt die Schubladenverordnungen in Kra{l 

Die stufenweise Eskalation, die durch diese Aufreilung in zwei Verordnungen 
ermöglicht wurde, wurde im Januar 1920 praktisch erprobt. Zunächst veranlaßte 
ein Streik der Eisenbahner im Ruhrgebiet, den die Telegraienarbeiter und (im 
westlichen Ruhrgebiet) die Bergarbeiter durch Solidaritätsstreiks unterstützten,lI 
die Reichsregierung am I I. Januar, über die Regierungsbezirke Düsseldorf, Arns
berg, Minden und Münster den einfachen Ausnahmezustand zu verhängen.1z Das 
Plakat, auf dem die Verordnung bekanntgegeben wurde, ist noch erhalten: das 
Datum ist in Handschrift eingesetzt13 - das Plakat lag also schon seit einiger 
Zeit fertig bei den Militärbehörden. - Zwei Tage später, am 13. Januar, prote
stierte die Berliner Arbeiterschaft in einer Massenkundgebung vor dem Reichs
tagsgebäude gegen dJ.S Betriebsrätegesetz, das vom Parlament gerade in zweiter 
Lesung beraten wurde; Militär und Sicherheitspolizei trieben die Demonstranten 
mit Maschinengewehren und Handgranaten, schließlich mit aufgepflanztem Sei
tengewehr auseinander und töteten 42, verwundeten 105 Menschen.l~ Die 
Reichsregierung verhängte über das ganze Reich mit Ausnahme von Baden, 
Würnemberg, Bayern und Sachsen den einfachen Ausnahmezustand. Dabei wur
de die Schubladenverordnung um einen neuen Paragraphen erweitert, in dem es 
hieß: ,.Jede Betätigung durch Wore, Schrift oder andere Maßnahmen, die darauf 
gerichtet ist, lebenswichtige Betriebe zur '$tillegung zubringen, wird verboten. 
Als lebenswichtige Betriebe gelten die öf.enc1ichen Verkehrsmittel sowie alle An
lagen und Einrichtungen zur Erzeugung von Gas, Wasser, Elektrizität und Koh
le«. Zuwiderhandlungen wurden entsprechend dem bisherigen Text der Verord-

1. BA: R"3 I I ~699, BI. 8, Ba, Io-x:. Die Verordnung über den .einf~chenc Ausn~hmezust~nd 
wurde Zum ersten M~l :Im 11. I. 1910 ~nge .... ~ndt (s. d~s Folgende). Eine Durensient der Ka
binettsprotokolle im Bundes~rcniv Koblenz dürfte gen~ueren Auischluß über die zwiscnen 
$cptember 1919 und ]anu:lr 1910 vorgenommenen i'\nderungen ergeben. 

11 StaatSarchiv Münster: Büro Kölpin, Nachrichten des Gener:11ko=~ndos VII. AK, SB. u. S9. 
Berienc (8. u. 17. I. 19~0). 

1.! BA: R 43 I I 1715, BI. 7. 
u Bundes~rchiv - Milit~rareniv Freiburg (im folgenden: BA-MA) : RH 53 - 6/91, Bi. IJ5. 
l' Illustrierte Geseniente der deucsenen Re,·oiuclon, NachdruCt F<~nkfurc 1968, S. 433-43S. - Um 

Demonstr:uionen vor Parbmentsgeb~uden (~uch in den L~ndern) für die Zukunft unmöglich 
Zu m~chen, wurde b~ld d:lr~uf das sog. Bannmeilen-Gesetz erlasse:>. 
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166 nung bedroht: mit GefJ:ngnis oder Geldstrafe bis zu 15 000 Mark.15 Mit dieser 
Verordnung übergab die Regierung zwei ~Ionate vor de:n Kapp-Putsch die Exe
kutive im ganzen Reich, die vier genannten Linder ausgenommen, dem Militär. 
- Eine Sonderbehandlung erfuhren die vier Regierungsbezirke in Rheinland und 
Westfalen, in denen der einfache Ausnahmezustand bereits bestand: für sie un
terzeichnete die Regierung die Verordnung über den verschärften Ausnahmezu
stand, wies jedoch den Kommandierenden General v. Watter in Münster an, sie 
»erst im Bedarfsfalle. in Kraft zu setzen. 16 \'\1atter tat das am 17. januar,t7 und 
zwar nur für den radikaleren westlichen Teil des Ruhrgebiets (Regierungsbezirk 
Düsseldorf). Das trockene juristendeutsch der Verordnung, das ihm offenbar 
mißfiel, formulierte er zu einem eigenen Text um, der sehr kurz die Bildung von 
außerordentlichen Kriegsgerichten mitteilte, demgegenüber bei den Standgerich
ten jedoch bemerkenswert ausführlich wurde. Das zeigt, welche Freiheit die ho
hen Militärs gegenüber Regierungsverordnungen besaßen. 
Am 13. },·IJ:rz karn der Kapp-Putsch. Zum Verständnis des Folgenden we:'!ige 
Worte zur höhe~en Kommandostruktur' der Reic.~swehr. Die vers6iedcnen 
Wehrkreise waren in drei sog. Reichswehr-Gruppenkommandos zusammengt!
faßt, die ihrerseits dem Reichswehrr.linister un:erstande::J. und von denen uns hier 
zwei interessieren: das Gruppenkommando I in ßerlin unter General v. Lüttwitz, 
zuständig für Nord-, Mittel- und Ostdeutsch land, und das Gruppenkommando 
II in Kassel unter General v. Schoeler, zuständig für Westdeuts~.land. v. Lütt
witz war einer der führenden Verschwörer im Kreis um Kapp; seine Absetzung 
durch Noske war eines der auslösenden Momente für den Putsch. Nach dem 
kampilosen Einzug der Putschtruppen in Berlin übernahm er die Geschäfte des 
Reichswehrministers. In seiner ersten Verordnung hieß es lapidar: ~Alle vom 
Reichswehrminister Noske auf Grund der Verfügung des Reichspräsidenten vom 
13. Januar erlassenen Verfügungen bleiben in Kraft".18 Gemeint war u. a. eine 
Anweisung Noskes an die Kommandeure der Weh:kreise und der Reichswehr
Gruppenkommandos vom 30. januar, in der es hieß: ,.Das beste Mittel zur Auf
rechterhaltung von Ruhe und Ordnung sind vorbeugende Maßnahmen der Mi
lidrbefehlshaber. Dahin gehören: a) die Unterdrückung der Hetzpresse, b) die 
FestSetzung der Hetzer, c) die Verhinderung jeder Kundgebung und Handlung, 
die sich gegen de:'! Bestand des Reiches richtet, d) sorgfältige Verteilung und 
rücksic.~tsloser Einsatz der militärischen und polizeilichen Kräfte, um jeden Auf
ruhr im Keime zu ersticken«.lg Besonders aufmerksam zu maaen ist auf Punkt 
b), der die Schuczha{l empfahl. Noske führte sie nicht erst mi:: dieser Anweisung 
ein, sondern sie wurde bereits seit einem Jahr im Zuge von Noskes Uncerdrük
kungsfeldzügen gegen die deutsche Arbeiterklasse praktiziert. Man sieht jeden
falls ohne weiteres, warum General v. Lüttwitz am Tage des Putsches so bruchlos 

u RGBI 19'0, r, S. :07 f. Es ist aufs6lußrei6 zu sehen, d~ß Noske die Ve,ordnung alsbald 
extensiv auslegte. In einer Anweisung ~n die Kommandeure der Wehrkreise und Rei6swenr
Gruppenkommandos VOm )0. Januar bemerkte er zum ?unkt • Verhindecun. und Bek~mpiung 
VO:1 StreiKS In lebenswi6tigen Bctnebenc: »In der verzweifel::::1 ~·lrts6J.::Ecncn L.lge, in der 
si6 zur Zeit unser Land befindet, werden verhäitn1Sm~ßig wenig Be:nebe arbeiten, die ~ls nl6t 
Icoenswi6tig zu bezei6nen sind. (BA-MA: N 4z/1S. BI. 5). 

15 BA: R ~3 1/:71 5, BI. 7, 9 i., 13 (hier das wörtli6e Zitat); Verhandlunsen der verhssung
bebenden Deuts6e:'l l':ation.liversam:nlung (im folgenden: NV), Anl~gen zu den Stenograpni
s6en Bcricilt~n, Bd. 341, S. :240 f., Nr. Z131. 

1; BA-~1A: RH 53 - 6/91, BI. 59; Hans Spethmann: Z ... ·ölf J~hre Runrbergbau, Bd. H, Berlin 
19:5, 5.59. Bes6rinkung auf den R~glerunssbezirk Düsseldorf: NY, An!a!;cn, Bd. HI, S. 
::-40, Nr. :131. 

18 Robert Jaosen: Der Berliner Militärputsch und seine politis6en Folgen, 0. O. 0. J. (19:0), 

S. 53. 
U BA-MA: N -42/18, BI. S. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1972-2-163
Generiert durch IP '3.129.20.75', am 16.05.2024, 17:59:27.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1972-2-163


an die Politik Noskes :lnknüpfen konnte. - Auf das Standredlt verzichtete Lütt
witz vor1:iufig. Zwei Tage später erließ Kapp eine Verordnung, in der er »Rä
dc1sführer~ und Streikposten mit dem Tode bedrohte. Diese Verordnung ging 
jedoch den Unternehmern, die die totale politische Isolierung der Putschisten 
erkannten, zu weit; der mächtige »Reichsverband der Deutschen Industrie .. er
reichte, daß sie kurz vor Inkrafttreten zurückgenommen wurde.20 

General v. Schoeler, Chef des Reichswehr-Gruppenkommandos II in Kassel, ge
hörte nicht zum Kreis der Putschisten, sondern bezog eine Position der abwar
tenden Neutralität; sein vorrangiges Ziel war, unbedingt einen Kampf zwischen 
verschiedenen Teilen der Reichswehr zu vermeiden.:! Auf die Nachricht vom 
Putsch wies er die ihm unterstellten Befehlsh:lber an, »nötigenfalls_ die Schub
Jadenverordnung für den verschärften Ausnahmezustand in Kraft zu setzen.~2 
Rechtlich gesehen W:lr das unzulässig, da nur der Reichspräsident dazu befugt 
war (An. 48 WV), wie von der parlamentarischen Regierung vor dem putsch 

überdies ausdrücklich festgelegt worden war,t3 aber das war belang los: siegten 
die Putschisten, war der Rechtsbruch ohnehin gleichgültig; siegte die parlamenta
rische Regierung, konnten die Militärs - zu Recht, wie wir sehen werden - auf 
nachträgliche Billigung hoffen. Noch am selben Tag machte General v. Stoltz
m:lnn in Kassel von dieser Ermächtigung Gebrauch und erließ die eingangs an
geführte Verordnung. 

Am 15. März, zwei Tage später, folgte General v. Watter in Münster, indem 
er zur Unterstützung des ins Ruhrgebiet einmarschierten Militärs den verschärf

ten Ausnahmezustand auf die Regierungsbezirke Arnsbe~g und Münster aus
dehnte; dabei griff er auf den selbstgeschneiderten Text vom Januar zurück.~ 

[[J. Die Schubladenverordnungen werden gegen kämpfende Arbeiter eingesetzt 

Am 17. März brach der Putsch in Berlin zusammen; Kapp und Lüttwi~z rr:lten 
ab. In ihren Rücktrittserklärungen betonten sie, das wichtigste sei jetzt der ~Zu
sammenschluß aller gegen die vernichtende Gefahr des Bolschewismus-. Die par
lament:uische Regierung, die vorerst in Scuttgart blieb, wies das nicht etwa zu
rück, sondern benutzte dieselbe Formel und baute damit allen am Putsch betei

ligten Truppen die goldene Brücke, auf der sie in die Legalität zurückkehren 
konnten. Zum Nachfolger von Lüttwitz ernannte sie General v. Seeckt, der in 
der Putschnacht einen bewaffneten Kampf gegen die anrückenden Truppen der 
Putschisten abgelehnt hatte. Seeckt bildete mit Vizekanzler Schiffer (DDP) und 
dem preußischen Innenminister Heine (SPD), die in der Putschnacnt in Berlin 

!. Lue .. s. ~f~rzrevolution im Ruhrgebiet, Bd. I, F: .. nkiurt 1970, S. :29 f., ~46 An", . 3; BA-MA: 
N 42 / 18. SI. j5 a. 

tI Einerseits setzte er General v. Lünwitz au,einander, zn einem Puucn habe kein Anlaß ~
st,mden, da die alte Regierung die VerfalSung ni6t verletzt habe. der Puu6 bes6 .... öre nur 
die Gef .. hr eine, .neuen bolscne .... isti,a.en Amrurms. herauf. Andererseiu mißbilligte er 
sa.~rfstens , daß Ebert und die SPD-Minister der alten Regierung vor ihrer Flu6t aus Berlin 
zum Generalstreik aufgeruien hätten; er re6nete Noske vor. er habe bis zum Putsen ein 
halbes Dutzend Weisungen erlassen, gegen Streiks vorzugenen. (Lueas, S. 98, 116 Anm. 10). 
Es verdient festgeh"lten zu werden. daß Noske aus Stutt\;ut v. Sa.oder verSla.erte: .Die 
Minister der alten Regierung haben erst du ren die Zeitungen von dem Ausruf der Streikparole 
erfahren. Sie wußten nia.u d"von und mißbilligen den S6ritt-. (BA-MA: N '1l I IS , BI. Ha) 
Die historisa.e Wirklia.keit sah "nders aus als die Legenden heutiger Gesa.ienusenreiber, die 
den Gener"lstreikaufruf gegen Kapp als Ruhmestite! der SPD verbuenen. 

:! BA: R 43 I I 27II, BI. 8~. 
!3 BA: R 43 I I 2699. BI. 8. 
!\ Lueas, S. 170 f., :19 Anm. Sr; BA-MA: RH S3 - 6191. BI. 37. 
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168 geblieben wJ.ren, eine Art Direktorium.:s Am 19. M:irz überzeu;te er Schiffer, 
d:J.ß im Befehlsbereich des Reichswehr-Gruppenkommandos I - ?v1ittcl-, Nord
und Ostdeutschbnd - gegen die Aktionen der l\rbeiter der versch:irfte A usnJ.n
mezustJ.nd verhängt werden müsse. Ein telefonisch nJ.ch SrungJ.rt gerichreter 
AntrJ.g wurde sofort von der Reichsregierung bewilligt, mit AusnJ.hme des 
Standrechrs. Seeckt bestand j'.:doch darJ.uf, dJ.ß J.uch dJ.s StJ.ndrecht notwendig 
sei, und Innenminister Koch (DDr) setzte es bei Reichspr:isident Eben durch.: 8 

So handelten z. B. die Truppen, die in den folgenden TJ.gen in die Arbeitervor
orte im Osten und Norden Berlins einrückten und Gebngene stJ.ndrechdich er
schossen,=1 J.uf !egJ.ler BJ.sis. 

Am 23.11-T. März wJ.ren überJ.!! im Reich die Arbeiter, die gegen die Putschtrup
pen zur WJ.ffe gegriffen oder auch nur zur Durchführung des GenerJ.!streiks 
AktionsJ.usschüsse gebildet hJ.tten, niedergeworfen, .Ruhe und Ordnung« WJ.
ren wiederhergestellt - J.usgenommen in zwei Gebieten, von denen gleich zu 
reden sein wird. Am 25. März aließen Reichspdsident Eben und der Nachfol
ger Noskes im .'\mt des Reichswehrministers, Geßler (DDP), folgende Verord
nung: 

.Die den l:1ilitäris6cn BefehlshJ.bern mündlich oder s6rif:!ich erteilte \"ollm:lc,t, Ver
sd::irrung der :lUf Grund des Art. ~S erbssenen Ausn:lhmebestimmungen n:lc, eigenem 
Befinden bei Ger:lhr im Verzug eintreten zu lassen, insbesondere Standgerichte einzu
setzen, wird zurückgezogen. Standserichte bleiben nur in den Regierungsbezirken Düs
~ldorr, Arnsberg und },'1ünster sowie im Bezirke der Reichswehrbrig:lde 11 (Westteil 
Thüringen usw.) bestehenc." 

Damit war nicht etwa der Ausnahmezust:J.nd üoerhJ.upt aufgehoben. sondern 
Dur der versd1.ärtte AusoJ.hmezustJ.nd J.uf den einIJ.dlen zurückgeschr:tubt; in 
OstpreuSen, Pommern. BrJ.nde~burg und im Re;ierun;sbezirk Schnciciemühl 
bestJ.nd sogJ.r noch der verschärfte AusnJ.hmezusund weiter, nur eben ohne 
Stancgerichre (die außerordentli6en Kriegsgerichte J.rbeiteten also weiter).:g So 
wurden in Ebem und Geßlers Verordnung nacim:iglich die Freiheiten sichtb:lr, 
die die Militärberehlshaber in den vergangenen anderthalb Wochen seit dem 
Putsch genossen hat:en; Freiheiten, die Eberh:J.rd Schmidt ein J J.hr später in 
Liszts StrJ.trechts-KommentJ.r Zweirel daran :iußern ließen, ob die in der Ver
ordnung genannten "mündlich oder s6rifl:lich erteilten Vollmachten« verfas
sungsmäßig gewesen seien.30 Die Zweirel des Gelehrten. hJ.tten keine Konse
quenzen. 
Welche Gebiete noch nicht .befriedet~ waren, geht aus der Verordnung von Eber: 
und Geßler hervor. In Westthüringen, das zum Befehlsbereich der Reichswehr
brigade 11 des Generals v. StoItzmJ.nn gehörte, zogen Truppen aus Hessen ..... on 
Stad t zu Stadt '.:nd von A.rbeiterdori zu :\roeiterdorf, um Arbeiter :J.ushndig zu 

~s Hans ~!oior· Wo !cir.o~: Soo&t. Fr:>.nkiu:t 1967. S. '7'. 
~. BA: Na6l:>.6 Euson Sminer. :-.Jr. 18.31. q8; obd. : Kachlaß Erim Koch-Wo><r. Nr. ~5. BI. IU. 

I I 3. Zum Anlaß für die Verordnung f",no~: Darstdlungen aus den N:t6kriegsk~mpfen De·~t· 
smer Truppen und F~eikorp,. Bd. VI. Berlin 1940. S. l.p. Text der Vorordnuns: BA: R 43 I; 
2699. BI. 1'9; RGel 19'0. I. S. ~67-469; ~'V. Anlagen. Bd. H2, S. ,S17, Nr. ~5!9; H:dle. 
S. )9-~I. Soecir.t :m Rei6swehr-Gruppenkomm:tndo I, 19. ~Grz 19'0 - BA: R 4) I f :699. I3I. 
1>7. 

17 Na6weise im :tnsekündiSlen : . Band \'On .M~rzre ... olution im Ruh'1;ebiot •. 
~ RGBI 19'''. I, S. ";); NY, Anb!:en, Bd. 34), S. }1:7. ~r. ~795; il. ... : R 43 I f ,699.31. 1}6. 
:9 BA: R"} I f :699. BI. Ijl. Am '7. }. wurde im Bezirk Groß-Berlin und in cer Provor:;: 

Brandenbu:\: du:6 e:ne ""eitere Ve:orcinunb Eberts und Ge!!le:s der versa':;rfle AusnJ.nmezu
stJ.nd ,ui con ein:;6en reduziere (RGill t9:", I. S. 47); NY. AnlJ.gen. Bd. )4=. S. ,St8. :--Ir. 
: 5 3'): in den cirei ance~en ooen!:e",nnten Ge;,ieton bestJ.:'!ci der vencn:irfte Ausn:lhmez:.lstJ.nd 
ohne S:and;;eri6:e n06 bis z'Jm I t. 4. 

30 2}. Auibse, BreslJ.u/Berlill 19'1, S. Ilr Anmerkullg 10. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1972-2-163
Generiert durch IP '3.129.20.75', am 16.05.2024, 17:59:27.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1972-2-163


m:J.chen, die es gew:J.gt h:J.tten, gegen put56istisches Militär Widerst:J.nd zu lei
sten. Zu diesen Truppen gehörten zeitfreiwillige Studenten (überwiegend Ver
bindungsstudenten) :J.us Marburg . Eine Studentenrormation n:J.hm am Z4. März 
in B:J.d ThaI 15 Arbeiter aufgrund von Denunziationen fest; am 25. März wur
den alle 15 auf dem Gehngenencransport, nachdem sie furchtb:J.r gequält wor
den waren, in der Nähe von Mechterstedt erschossen - .auf der Flucht", wie die 
übliche nachträgliche Erklärung der Militärbehörden lautete.ll Am selben Tag 
bestätigte Reichspräsident Ebert die eingangs zitierte Verordnung des Gener:J.ls 
v. Stoltzmann "mit rückwirkender Kraft vom Zeit;:lUnkt ihrer Verkündung an,,; 
sie gelte, erklärte Ebert, »als in meinem N:J.men erlassen~.32 Es wird wohl nie 
mehr aufzuklären sein, ob diese bestätigende ErklJ.rung Ebem auf die Nachricht 
vom Mechterstedter Arbeitermord hin formuliert v,'orden ist; nachzuprüfen wä
re, ob sie in dem Mordprozeß gegen die :-V1:J.rburger Studencen, in dem alle Ange
klagten freigesprochen wurden,33 eine Rolle gespielt hat. 
Im Ruhrgebiet hatten die Arbeiter den Generalstreik gegen den Militärputsch 
zum bewaffneten Aufstand gesteigert. In großen Straßenschlachten hatten sie, 
ihre Waffen sich im wesentlichen vom Gegner holend, Militär und Polizei voll
ständig aus dem Industriegebiet vertrieben; eine ~Rote Armee. hatte sich ge
bildet, deren Stärke von Zeitgenossen auf 5°000 },[ann geschätzt wurde. Jedoch 
vor der Festung Wesel, in die sich die geschlagenen Reste von Militär und Poli
zei zurückgezogen hatten, war der Siegeszug der .Roten Armee« zum Stehen 
gekommen; die Straßenschlachten waren in einen Stellungskrieg am Rande des 
Industriegebiets übergegangen. 
Die Reichswehrführung ließ unablässig Truppenverstärkungen aus allen Teilen 
des Reichs anrollen und im Norden und Osten des Industriegebiets Stellung 
beziehen. Zunächst waren sie noch sch ""'ach, 50 d:J.ß sich der Kommissar der 
Reichsregierung, Severing (SPD), aufs Verhandeln verlegte. Am Z4. März schloß 
er in Bielefeld mit Arbeiterführern aus dem Aufstandsgebiet (von Kommunisten 
bis zu christlichen Gewerksch:J.ftern) ein Abkommen, in dem sich die Arbeiter
führer zur Waffenabgabe und Auflösung der ~Roten Armee«, zur resdosen Wie
deraufnahme der Arbeit und zur Wiedereinsetzung aller Behörden in ihre vollen 
Rechte verpflichteten; Severing und der aus Berlin gekommene !v1inister Giesberts 
(Zentrum) sagten Verzicht auf einen militärischen Einmarsch in das Industriege
biet, übernahme des Sicherheitsdienstes im Industriegebiet durch sog. Omweh
ren .aus den Kreisen der repub likanischen Bevölkerung, insbesondere der orga
nisierten Arbeiter, Angestellten und Beamten«, Amnestie für die Aufständischen 
und schrittweisen Abbau des Ausnahmezustands ZU .3~ 

Die Arbeiterführer, die dieses Abkommen abschlossen, glaubten das Risiko in 
Kauf nehmen zu können, daß Zusagen von Severing und Giesberts noch keine 
bindende Zusagen der Reichsregierung waren. Sie übersahen jedoch, d:J.ß die 
Reichsregierung ihre Truppen auo nach dem Scheitern des Kapp-Putsches noch 
längst nicht wieder sicher in der Hand hatte und daß bei Differenzen zwischen 
bei den die Reichswehr stärker war; die Arbeiterführer hätten zumindest fordern 
müssen, daß auch der Wehrkreiskornmandant von Münster, General v. Watter, 
das Abkommen unterzeichne. 
Zur selben Zeit, als das Bielefelder Abkommen ausgehandelt wurde, ordnete 

11 Emi11ulius Gumbel: Vier ]"hre policism<r Mord. Bulin 1911. S. $7. 
3t RGBI 1910. I. S. 47". 
SoS H. u. E. Hanno\'er, S. 9~lo4. 
U C"r! Scvenng: 1919/1910 im Wecter- und Watcerwinkel, Eielefeld 1917, S. 17g-180; Spcth

lIl .. nn. S. 1$6-1 $8. 
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]70 Noske - einc sciner letzten Amtshandlungcn als demissioniert er, nur noch die 
Gesch:iltc führender Reichswchrminisrcr - für dJ.s Ruhrgebiet J.usdrücklich die 
Bildung yon StJ.ndgcrichte:1 nJ.ch § 5 cer Vcrordnung übcr dcn vcrsch:iritc:1 Aus
nJ.hmezusrJ.nd J.n; J.ußerdem erwcitcrte er dJ.s Bestätigungsrecht für Todcsurtei
le der Sundgerichte, dJ.s J.n sich nur v. Wacccr zustJ.nd, J.uf J.lle ~Gener:ilc, in 
'Generalstellungen befindliche Offiziere« und J.lIe "Offiziere bis zum Regi
mencsrührcr einschließlich der J.m KJ.mpf beteiligten Truppen«. In einer Ver
fügung vom 24. März teilte WJ.ccer den Truppenführcrn dies mit; und ordnete 
die Bildung weiterer St:mdgerichte an .3~ 

Der verschärfte A usnJ.hmezustJ.nd wurde also nimt, wie dJ.s ßielefelder Ab
kommen vorsJ.h, aufgehoben, sondcrn durm die Erweitcrung des Bcstäugungs
rechts für Todesurteile der Standgerichte weiter verschärft. 
Nach einige:1 lJ.gen der Unentschiedenheit auf seiten der Regierung wie der 
Aufständischen, in denen die Reichswehrtruppen langsJ.m auf das Industriegebiet 
vorrückte:1, richte~e die umgebildete Reic.'sregierung unter HermJ.nn Müller 
(SPD) J.m 18. 1Erz J.n die Aufständischen ein Ultimatum, das die sofortige 
Wanenabgabe verlangte; v. WJ.tter verschärfte das Ultimatum durch ZUSJ.tz
bestimmungen, die prJ.ktism undurmführbar "·J.ren. Noch e:nmJ.I s6ien es, J.ls 
sie die Arbeiterschaft stark genug, um den weißen Terror J.bzuwenden. Im Ruhr
gebiet wurde ei:! neuer Generalstreik prokbmiert; in Berlin errcichten die Ar
beiterorgJ.nisationen \'on der Regierung die Zusage, daß der Vormarsen der 
Truppen aufgchJ.lten und die Frist für Auflösung der ~ Roten Armee« und Am
nestie bis zum 1. April, 11 Uhr, verlängert werde. Jedoch die Truppcn mar
schierten während des offiziellen Wa:renstillstands am r. April auf der ganze:1 
Front vor und verJ.nstJ.lte:e:1 ;-,icht nur unter de:1 bewaffneten Arbei:ern, son
dern auch unter der unbewJ.r.ne:en Arbeiterbevälkerung grauenhafte Blutbä
der.3a 

Am 3. April, dem ersten Tag des oniziellen VormJ.rsas, hob die Reichsregierung 
mi: sofortiger Wirkung die Standgerichte auf. Watte:: e:tp!odierte vor Zorn; der 
auch für die Verhältnisse der WeimJ.rer Republik beispiellose Konflikt endete 
mit der Vereinbarung, daß ciie Standgeri6te ni6t aurgehoben wurden, die von 
ihnen gefällten Todesurteile aber vorläufig ni6t vollstreckt werden durften. 
Dieser erbärmliche Komprorniß hatte dreierlei zur Foige: 
r. Die Truppen konnten n06 einige TJ.ge bng Todesurteile vollstrecken und 
sich dann damit herJ.usreden, sie hätten die Verfügung über vorläufige Nidit
volls;:reckbarkeit der Urteile nicht sofort erhalten. Insgesamt wurden von ':~5 

seit dem Vormarsch geiällten Todesurteilen der Standgerichte 50 vollstreckt.37 

2. Der Geist der von Watter J.ngedrohten Meuterei (-Nimmt die Regierung uns 
dJ.s S;:andrecht, so verweigern wir den weiteren Kampf~) verbreitete sich bis 
in die untere:1 Ofnziersränge, mit dem Ergebnis, daß jedes Truppenmitglied 
prak:isch freie Hand bekam für -;viIlkürliche Erschießungen von Gefangenen und 
dabei von vornherein der Billigung von oben sicher ;I'ar.38 

3. Die zum Tode Verurteilten blieben einen Monat lang in Ungewißheit über ihr 
Sd:icksJ.1. Erst am }. 11ai kI:irce die Reichsregierung ihre Lage, indern sie über
weisung J.n ciie außerorcient!ic..~e:1 Kriegsgerichte anordnete.3v 

lS BA-MA: RH 53 - 6191, BI. :6 f. 
38 Nacnweise, au6 für dos Foigende, in ~!:;rzrevolution im Ruhrgeoier, Bd. Ir. 
37 .De'lkscnr in: über die ~1:in.c1 der außerordcndimen Stra:red'ltSpfleg. im rheinism-weH::ili

s6en Indultricscoier., veria~t vom Wehrkreiskommando 6, ~1ünsrer, 5. Juni 1910 (IlA: R ~j 
I I :718. BI. S6-100). S. j. (Im fol;enden zitien:: Denb6rift.) 

lS Vgl. Cdt. (W'ilhelm Cohnst:tedt) in Frankfurter Zeitung, i"r. '70, 14. April 190-:>. 

3~ NV, Anla;;.n, Bd. j.B, S. B.P, Nr. :950. Diese Vcrordnun:; ers6ien nicht im Rei6s-Geserz-
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I V. Durch JlIstizterror wird der Au/stand liquidiere 

Mit der Aufhebung des Stlndreclm fiel die Aufglbe, den Arbeiterlufstlnd ju
stizförmig zu liquidieren, voll den außerordentlichen Kriegsgerichten zu. Hierzu 
brachte die Reichsregierung am 10. April zwei weitere Verordnungen heraus. 
Die erste, die die Ablieferung von Waffen und Munition aller Art durch die 
Bevölkerung befahl, bestimmte in § 2: »Wer nach Ablauf der Ablieferungs
frist~O vorsätzlich und unbefugt Waffen oder Munition ... im Besitz oder Ge
wahrslm hat, wird mit Zuchthaus bis zu 15 Jahren, in schweren Fällen mit dem 
Tode oder lebenslänglichem Zuchthaus bem:dl:. Sind mildernde Ur.1Stände vor
handen, so ist die Strlfe Gef:ingnis nicht unter einem Jlhr. Zur Aburreilung ... 
sind die außerordentlichen Kriegsgerichte zuständig«.'! Die zweite Verordnung 
betraf dls Verfahren der außerordentlichen Kriegsgerichte. Hatte es bisher in 
§ 4 der Verordnung über den verschärften Ausnlhmezustlnd gelautet: ~ Wenn 
der Angeklagte geständig ist, kann von der Zustellung einer Anklageschrift ab
gesehen werden«, so bestimmte die Regierung jetzt: »Nach dem Err.lessen der 
Anklagebehörde kann von einer schriftlichen Anklage abgesehen werden. Ge
schieht dies, so hat der Vertreter der Anklage in der Hauptverhandlung in An
wesenheit des Beschuldigten die ihm zur Last gelegten Tatsachen vorzutragen".~z 
Den Grund für diese Xnderung werden wir gleich sehen. 
Reichswehrminister Geßlcr, der die bei den Verordnungen am 1 I. April an Wat
ter übermittelte, empbhl diesem, ~zur Beschleunigung des Verfahrens der au
ßerordentlichen Kriegsgerichte ... deren Anzahl dem Bedürfnis entsprechend zu 
vermehren«, und bat, »den hierdurch erforderlichen Mehrbedarf an Kriegsge
richtsräten und zum Richterlmt befähigten Belmten" telegrafisch zu melden. 43 

Demselben Zweck - möglichste Besc.~leunigung in der Arbeit der außerordentli
chen Kriegsgerichte - diente offenbar auch die Verordnung, die den Verzicht 
auf schriftliche Anklage ins Ermessen der Anklagevertreter stellte. Am I~. April 
befahl Watter, der Empfehlung Geßlers folgend, die Errichtung von 17 außer
ordentlichen Kriegsgerichten;H in seinen bisherigen Verordnungen hatte er ins
gesamt 9 außerordentliche Kriegsgerichte vorgesehen.H 

Die außerordentlichen Kriegsgerichte stlnden vor einer schwierigen Aufglbe. 
Der für Gefängnisfragen zuständige .Oberqulrtiermeister« des Wenrkreiskom
mandos, ein Major im Generalstab, berichtete am 18. Mai: 

~Große Scnwierigkeiten bereitete die Unterbringung, bescnleunig!e erste Vernehmung 
und die Kontrolle über den Verbleib der Gefangenen. Die Kampihandlung~n in Ort
scnaften br:lchten es mit sicn, d:lß die Truppe eine Menge Leute festnehmen mußte, de
ren ordnungsmäßige Vernehmung oft nicht mögli6 W:lr und gegen die belas.endes Be
v;'eismaterial infolgedessen oft recht unvollständig gcs:lmme!t wurde. Die Gefängnisse 
waren alle überfüllt, sod:lß das Wehrkreiskommando sich zur Unterbringung e:nes Teils 

blatt. Ihr Anlaß war die Vorlage mehrerer sundreciJtlimer Todesurteile bei Ebert (StlatsarciJiv 
Münster: Büro Kölpin, vorläufige Nr. 169, Wehrkreiskommando MünSter, u . Mai 1910, .Mit
teiluegen Ill.<, Ziffer %2). 

'" Diese wurde VOn Watter am 12. April auf 48 Stunden nam Bekanntmachung der Regierungs
verordnung feslI;esetzt, wobei der Zeitpunkt der Bebnntmamung den Militär- und Polizeibe
hörden über/assen wurde (Stadtu6iv Wattenscheid: Rep. 2, Stadt Wattenscheid, .... 707; u. a.) 

H RGBI '910, I, S. 558; NY, Anla!;en. Bd. J4J, S. J119, Nr. 2793. 
<: NV, Anbsen, Bd. HJ, S. J1:8, Nr.2797. Auch diese Verordnung ersciJien ni6t im Reichs-

Gesetzblatt. 
43 BA: R 4J 11 :716, BI. 141 . 
.. Sta:!.tSuciJiv Münster: Kreu Bed<um, Landracsamt 73; Stadtarchiv Gladbed< : C 189; u. a. 
IS Verordnung vom 19. I. 19'" für den Regierungsbezirk Düsscldori (BA-:'IA : RH 53 -6191, 

BI. ,8) und vom I,. J. 1920 iür die Regierungsbezirke Arnsbeq; und Münster (s. o. Aem. 24). 
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dcr Festgenommenen im Sennebger entschließen mußte." Siebzehn außerordentliche 
Kriegssec1<:htc besc.1äftig!cn sich rmt der Aburteilung. Sehr b~ld ging d~her jcde Uba-
5'OH verloren"". 47 

Und in einem Bcricht des Oberprisidenten Würmeling in Münstcr vom Z3. ~fai 
hieß es: 

• Neben den Gebngenen, gegen ... ·elche richtcrlicher H~ftbefehl. bestcht, und denen, gegen 

die ein Schutzh~ftbefehl ergangen ist, steht eine ~nscheinend große Zahl von solchen, 
die, SOVIel bis jetzt zu ersehen, ohne formelle gesetzliche Grundlage als sogenannte Kriegs

gciangene iestgcsetzt sind, über die großenteils jedes Matcri:l! fehlt oder jcdenblls nicht 

:';lr Stclle ist ... Zum Teil können sie noch nicht einm;tl identifiziert werde!1. Von der 

Reic.~swehr sind derart zahlreiche Verhar:ungen vorGenommen worden, d.li) sehr :.lld 

zunächst die GeLingnisse des Industriebezirkes, sod.lnn aber auch die der Provinz nicht 

mehr ausreichten.'B Bd den dem Kriegszustand ähnliche!1 Verhältnis5en wurden Ge

hngenentransporte von cinem Ort zum anderen gesc.10ben, um Pbtz für sie zu finden; 

.... enn schriF!liche Unterlagen überhaupt nicht '·orhanden waren, sind sie vidflch den 

Transporten nicht mitgcgeben worden, die außerorde!1dichen Kriegsgerichte wissen of: 

nicht, wo sich ihre Häftlinge befinden, und so besteht ein Durchein:lnder, das zu ent

wirren äußerst schwierig ist. Das Wehrkreiskommando ist al:ßer Stande« - man bcachte: 

anderthalb Monate nach der militirischen Liquidiecung des Aufstands - • auch nur an

nähernd vollständige und zuverlässige Listen über jede der drei Gefangcnengruppen 

oder aua nur ein vollständiges Gesamtverzeichnis der vorhandenen Gefangenen zu 
übeq;coen",."g 

Die außerordentlichen Kriegsgerichte glaubten offenbar, dieser Verhältnisse am 
besten durch Schncilverfahrcn Herr zu werden. So zog sich das außerordentliche 
Kriegsgeric.:"t Wesel am 2.0. lhi, nach knappHer Beweisaufnahme, Anklage und 
Verteidigung, für pnze zehn ~linuten zurüc.l(, um sich über die Urteile gegen 
zwöif Arbeiter sc.'-:lüssig zu werden und sie zu Stra.ien von 6 J anren Zuchchaus 
abwärts zu verurteilen.50 Es war nur konsequent, daß die außerordentlichen 
Kriegsgerichte zumindest im westlichen Ruhrgebiet nach einige: Zeit für ihre 
lirteilsbegründungen (:lUsgcnommen bei Todesurteilen) ein vorgedrucktes For
mular verwandten; dieses Formular erkiärt zugleich die außerordentliche Höhe 
der verhängeen Strafen. Es laucete: 

.Mitte }'li:z 1920 trat im rheinisch-westfälischen Industriebe::irk ei!1e überwiegend aus 

ganz linksradikalen Arbeitern zusammengesetzte ,rote Armee< zusammen. Sie hatte die 

teils mehr, teils weniger offen ausgespromene Bestim~ung. die Veri:lssung und die ver

fassungsmäßige Staatsbe .... alt zu beseitigen ... , und z .... ar mit WafTenge .... alt. Die Vor

bereitunge!1 zur Schatlung und zur 3e",·aEnung dieser ,rOten Arr:-:eec .... aren sei: !>'!onaten 

im gche:men betrieben worden. Die Ausru:ung der Regierun; !\:app und Lüttwitz 1;ao, 

trotzdem dieser Putsmyersuen n:1.ch. we:ugen Tagen zusammengebrochen und abgctan 

.a In diese", sc,6eldr,htumzäunten L,ger waren zeit'llleilig [.~c~ Ge!"angene untergebr,6t 
(Volks",·.6t [SPDJ, Bideield, [3. April [9>=); bis Ende A;>ril s~nk die Z~"l ,ui 6co (Freine:< 
[lJSi'D], ileri!n, >i. April [9>0. Morgencbtt). Die Gei~ngenen leo«n dort unter m:ser,c!en 
Bcairtsunc;:n, wie: :lum .lUS Erkl:irungc:n "'00 Regie!"ungssc:1tc: hervorgeht (NV, f.nla;~:1, Bd. 
)4), S. j:7> f., Nr. :59[; eod., 5.34:7 f., Nr. 3C[7; hierzu o. P. [Plenge] in BerblS6e Arbel
terscirnrne :t:SPD]. Soiingen, 4. Juni [9>0; ferner Preu!3is6e L~ndesversammlun:;, T~g""b 
[9[9/:1, DrueXs,6en lld. S, Nr. :576. 5.4:4:). Von den W"~6solc:l:en wurden sie, Wie vom 
preußismen InnenminISterium ieHgeste!!t wurde, surk mißh,ndeit (BA: R 4311 :7[7, BI. 
: 11); die gegenteilige öt!endime Erklirun. der Gefan,enen (Freihm [USPD J, Berlin. :7. A,,
ril 19:0, ~loq;enbl:ltt) w,r de:nnam unter dem DrucX des bev,·a6enden ~liEtärs zust,nce:;e
kommen. 

C1 Denksmrif.. S. [9 . 
• 8 Zeitweiiig wurden Gefangene und ",ndremdi6 zum Tode Veru:te:!te :lum in Verw,lrun;;s

sebiuden untelgebr:lmt (siehe z. B. S"~,,,:6iv Münster: Büro Köipm, vorbunge Nr. 179, 
llenmt der ). K:lv:lllerie-Division, 17. April 19:0 • 

• 8 llA: R 431/1718, BI. 66. 66 a . 
.10 O. P. (Oskar Plenge) in Bergis6e Arbeitemimme (USPD), Solin.en, :6. M,i 19'0. 
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",~r, den Aufrührern ,on links die erwünschte Gelegenheit, die ,rOte Armee< zu den 

W~ffen zu rufen und ihre umstürzlerischen Pläne in die TJ.t umzusetzen. Die .rOte Ar

mee< br:ldHe im Verbuf der \Voche vom 14. bis 20. März 1920 bst das pnze rheinisch

westfälische Industriegebiet rechts des Rheins in ihre GewJ.lt, zum Teil unter heftige:!, 

blutigen Kämpfen mit der zur verbssungsmäßigen Reöierung stehenden bew:lffneten 

MJ.cht ... 
Dieser VorgJ.ng erfüllt den T:ltbestand des § 115 Abs. I und 2 StGB, und zwar ist Teil
nehmer an diesem Verbrechen ein jeder, der der .roten Armee< in irgendeiner Funktion 

angehört hJ.t. Die ,rote Armee< ist eine öffentliche ZusJ.mmenrottung, die gewaltsJ.m ge

gen die Behörden vorging, die sich in der rechtmäßigen Ausübung ihres Amtes befan

den. Sie bt der bewJ.ffneten MJ.cht, die von den Behörden zu ihrem Schutze zugezo
gen worden war, mit WJ.ffengewJ.lt und duro Bedrohung mit Gewalt in der reotmäßi

gen Ausübung ihres Dienstes WiderstJ.nd geleistet und sie tätlich angegriffen. Alle durch 

die ,rote Armee< in dieser Richtung begJ.ngenen Einzelbndlungen erstrebten J.ls Er

folg den geplJ.nten Umsturz und sind dJ.her, soweit sie sich in diesem StrJ.fbukeitsrJ.h

men halten, als eine fortgesetzte HJ.ndlung anzusehen ... 
Auch der Angeklagte bt der ,roten Armee< angehört und J.n ihrem Vorgehen in be

wußtem und gewolltem ZusJ.mmenwirken teilgenommen; er war sich be""ußt und W:lr 

J.uch gewillt, durch seine EinzelhJ.ndlung zu dem Gesamtwirken der Armee beizutra

gen. 
Der Angekbgte ist daher wegen Verbrechens nach § 115 Abs. I und 2 StGB mit den 

Verordnungen des Reiospräsidenten vom 13. Januar 1920 und der Verordnung des 
Befehlshabers des Wehrkreiskommandos VI vom 17. JanuJ.r zu bestrafen .• 

Aufschlußreich ist die Art, wie hier der Kapp-Putsch in die Urteilsbegründung 
eingeht: nicht als Hochverrat, auf den die Arbeiterschaft mit ihren Aktionen zur 
Verteidigung ihrer Rechte und Freiheiten antwortete, sondern als "Putschver
such«, der eine günstige Gelegenheit abgab für de:1 schon seit langem von den 
Linksradikalen vorbereiteten Umsrurz. Wahrheitswidrig wird behaup:et, das 
im Ruhrgebiet stehende oder einmarschier(:nde Militär habe auf Seiten der pa.r
lamentarischen Regierung gestanden. - Die weiteren vier Absätze des Formulars 
konnten wahlweise benutzt werden: 

~ Von den Verhängung der Todesstrafe ist Abstand genommen worden, weil der An
geklagte anscheinend nur ein Mitläufer ist, dessen Teilnehmersoaft nur für die Gesamt

wirkung in Frage kJ.m und dem einzeinen besondere Schandtaten nicht nachzuweisen 

sind. 
Mildernde Umstände aber mußten ihm versagt werden. Er mußte sich sagen, daß er sich 

an einem Unternehmen beteiligte, das den Bürgerkrieg bedeutete, der den völligen wirt
schaftlichen und politischen Untergang Deutschlands mit si6 bringen konnte, das also 

eigensüchtigen Interessen zuliebe de:1 BestJ.nd des Vaterllndes aufs Spiel setzte. 

Dem Angeklagten wurde r.1it Rücksicht auf seine Jugend, bisherige StrJ.flosigkeit und 
seine verhältnismäßig nicht sehr erhebliche ?>litbe:ätigung mildernde Umstände zuge

billigt. 

Angesichts der von dem Angeklagten an den Tag gelegten ehrlosen Gesinnung und sei

nes ge:neingefährlichen VerhJ.ltens erschien es als geboten, ih:n die bürgeriici:en Ehren

rechte J.uf die DJ.uer von ..... JJ.hren J.bzuerkennen und Polizeiaufsiot für zulässig 
zu erklären (§§ 32 ff. StGB) .• S1 

Das außerordentliche Kriegsgericht Wesel z. B. fällte seine Urteile etwa nach 
folgender Abstufung: 
Eintragung in die Liste der ,.Roten Armee~, jedoch keine Beteiligung am Kampf 
- Landfriedensbruch, I Ja.hr Gefängnis; 

U Freiheit (USPD), Berlin, 1). Mai 1920, Morsenblatt; Bergisme Arbeiterstimme (USPD), So
lingen, 17. )'12.i 1920. 

In 
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174 Postenstehen als Mitglied der Arbeiterwehr mit bloßen Polizeiaufgaben - Teil
nahme am Aufruhr, 1 bis 3 Jahre Zuchthaus; 
Kampf mit der WatTe t;et;en Reimswehr oder Polizei - Teilnahme an smwerem 
Aufruhr, 4 bis G Jahre Zuchthaus; 
Führung einer Einheit bewaffneter Arbeiter, namgcwiesen erwa durch. Ausstel
lung eines Requisitionssmeins - Rädelsführersmaft bei smwerem Aufruhr und 
räuberisme Erpressung, 6 bis 3 Jahre Zuchthaus und ebensoviel Jahre Ehrver
lust. 5! 

Selbst Arbeiterfrauen und -mädmen, die sich als Sanitäterinnen der ~Roten 
Armee~ ant;eschlossen hatten, wurden verurteilt, vom außerordentlichen Kriet;s
gericht Buer z. B. in mehreren Fällen zu einem J;,.hr Zumthaus.53 Bis Anfang 
Juni hat~en die außerordentlichen Kriegsgerichte insgesamt I 54 Todesurteile ge
fällt.5~ 

Da die Ant;eklat;ten in fast allen Fällen nur den Offizialverteidiger hatten, der 
geschäflsm:iGig, gleichgültig und voller Servilität gegenüber den Richtern seine 
Aufgabe wahrnahm, waren sie Anklagevenretern und Richtern vollständig aus
t;eliefert. Anscheinend kapitulierten die Arbeiterorganisationen vor der unt;e
heu.en Zahl der Verfahren (Anfang Mai gab es noch. immer rund 1400 Unter
suchungsgefangene); anders wäre es nicht zu erklären, daß sie nur in besonders 
schweren Fälle:1 den Angeklagten einen Redmanwalt besorgten.55 Wo sie dies 
·tate:1, ist man von der Differenz zwischen dem Strahntrag des Anklägers und 
dem Urteil des Gerichts betroffen. So konnte in einem Verfahren vor dem außer
ordentlimen Kriegsgericht Wesel der Verteidiger die von der Anklage beantrag
ten IO Jahre Zuchthaus auf anderthalb Jahre Gefängnis heruncerdrücken.5s In 
einem anderen Verfahren vor demselben Geridn, bei dem eine Agitatorin der 
KPD der ,.Haupträde!sführerschaft« bei schwerem Aufruhr angeklagt war, ha;:
te der Anklagevercreter zunächst die Todesstrafe beantragt, die er uann, nach
dem zwei Rechtsanwälte die Verteidigung übernommen hatten, in einer erneu
ten Verhandlung auf IO Jahre Zuchthaus ermäßigte; das Gericht erb.nnte auf 
Freispruch aus Mangel an Beweisen. Da die Urteilsbegründung festgestellt hatte, 
daß die Angeklagte als ,.für die Ordnung im Staate ... im höchsten Grade ge
meingefähriim anzusehen~ sei, da sie ~in sehr erheblimem Maße ... für den 
Kommunismus gewirkt« habe, erreichte der Anklagevertre::er immerhin dodl 
noch, daß die Freigespromene in Smutzhaft genommen wurde.57 

(Il. Teil im nädmen Heft) 

5: O. P. (Osbr Plen~c) in Ber;isc:he .... rbeiterstimme (USPD). Solin.en. 4. Juni 19:0. 

53 Voiksircund (SPD). Reddin.hausen. 3. }'1:ti 19:0. 

S< O. P. (Oskar Pienge) in Bcr;lSc:he Ar:,merstimme (USPD). Solin!;en. :6. ?-obi 19:0. 
~s Ebd. Zahl der Untersu6un;,~ef:tngenen: BA: R 43 I1 :715. Bi. 66. 
54 Henke in der NV. :7. April 19'0 - Stenosr. Beridlle. Bd. 333. S. 5507. 
57 O. P. (Oskar Plense) in Beq;LSc,e .... rbeiter'tlrnme (USPD). Solingen. 19. und :6. Mai 19%0. 
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